
 
 

 
 
Vorlage: 2023/181 
 
 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

24.04.2023 Gemeinderat Entscheidung öffentlich 
 
 
Fachamt: Oberbürgermeister 

Beteiligte Ämter:  

Verfasser: Scheuch, Jacqueline 

 
 
TOP: Vereinsförderung: Fußballvereine mit Jugendarbeit 
 
Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat beschließt, der Sparkasse Hochrhein die Vermittlung von Spenden an die 
Fußballvereine mit Jugendarbeit für die Jahre 2023-2024 entsprechend dem Verwaltungsvorschlag 
zu unterbreiten. 
 
 
Finanzierung: 
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan:  ☐Ja 
       ☒Nein 
 
 
Sachverhalt: 
Die Sparkasse Hochrhein lässt Vereinen und Institutionen Spenden für gemeinnützige Zwecke 
zukommen. Die Stadt Waldshut-Tiengen dient hierbei als Vermittler der Spenden und unterbreitet 
der Sparkasse Hochrhein Vorschläge für Mitteleinsätze. 
 
Zum Jahresbeginn 2023 hat die Sparkasse uns wieder rund 65.000 Euro zur Vermittlung zur 
Verfügung gestellt. Aus dem Vorjahr haben wir einen Übertrag in Höhe von etwa 17.000 Euro, 
sodass für 2023 eine Summe von ca. 82.000 Euro zur Verfügung steht. Davon wurden bislang noch 
keine Mittel zur Förderung der Vereinsarbeit verwendet. 
 
Zuletzt wurden die Beträge für die Jahre 2012, 2015 und 2018 jeweils auf drei Jahre festgelegt. Der 
Beschluss für gleich mehrere Jahre sorgt bei den Vereinen für finanzielle Planungssicherheit und 
unterstützt sie bei der Ausübung ihres Vereinszwecks. Gleichzeitig wird mit den Spenden die 
Anerkennung und Wertschätzung der Vereinsarbeit übermittelt. 
 
Die Förderung der Fußballvereine – durch die Sparkasse Hochrhein – orientierte sich immer an der 
Anzahl und Förderung der Jugendlichen und dem geplanten Investitionsvolumen für die kommenden 
Jahre. Diese Kriterien wurden zuletzt 2018 vor einem Beschluss des Gemeinderates zur 
Mittelaufteilung abgefragt. 
 
Die finanzielle Situation der Fußballvereine ist weiterhin angespannt. Die Möglichkeiten zur 
Erzielung von Einnahmen haben sich verschlechtert. Dagegen sind die Kosten in allen Bereichen 
des täglichen Lebens gestiegen. 
Aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie, die die Vereine hart getroffen 
haben, wurden die Zuschüsse seither nicht verändert und der Gemeinderat ist folgendem jährlichen 
Spendenvermittlungsvorschlag nachgekommen: 



Fußballclub Tiengen 08 e.V.    4.500 Euro  
Sportverein Eschbach e.V.    3.000 Euro 
Sportverein Gurtweil     3.000 Euro  
Sportverein Krenkingen 1950 e.V.   2.000 Euro  
VfB Waldshut 1910 e.V.    4.500 Euro  
SUMME    17.000 Euro  
 
Da sich der Eisenbahner Sportverein Waldshut e.V. im Jahr 2022 aufgelöst hat, ist auch dessen 
Förderung mit 2.500 Euro letztes Jahr nicht mehr zur Auszahlung gekommen. 
 
Mittlerweile hat sich Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitegehend 
normalisiert und das Vereinsleben kann wieder uneingeschränkt stattfinden. Daher hat auch der 
Gemeinderat bei der letzten Beschlussfassung in 2022 den Wunsch geäußert, die Zuschüsse für 
die kommende Förderperiode anzupassen. Eine entsprechende Abfrage bei den Vereinsvorständen 
ist Ende 2022 erfolgt. 
 
Zuschüsse zur Jugendarbeit 
(bei der vor allem die Anzahl der Kinder- und Jugendlichen zugrunde gelegt wird, siehe Anlage): 
 
Fußballclub Tiengen 08 e.V.   2.500 €  
Sportverein Eschbach e.V   2.500 €  
Sportverein Gurtweil     1.500 €  
Sportverein Krenkingen 1950 e.V.  1.000 €  
VfB Waldshut 1910 e.V   2.000 €  
 
Angaben zu den geplanten Gesamtinvestitionen-Planungen für die Jahre 2023 und 2024 
(genauere Aufschlüsselung der Investitionen siehe Anlage): 
 
Fußballclub Tiengen 08 e.V.   20.000 €  
Sportverein Eschbach e.V   14.000 €  
Sportverein Gurtweil     22.500 €  
Sportverein Krenkingen 1950 e.V. 115.000 €  
VfB Waldshut 1910 e.V  150.000 €  
 
Daraus resultieren die jährlichen Investitionszuschüsse für 2023 und 2024: 
 
Fußballclub Tiengen 08 e.V.   2.000 €  
Sportverein Eschbach e.V   1.500 €  
Sportverein Gurtweil     2.000 €  
Sportverein Krenkingen 1950 e.V.  2.500 €  
VfB Waldshut 1910 e.V   3.000 €  
 
Zusammengesetzt aus den Zuschüssen zur Jugendarbeit und den Investitionszuschüssen 
ergeben sich für die Jahre 2023 und 2024 folgende jährliche Beträge: 
 
Fußballclub Tiengen 08 e.V.   4.500 € (2.500 € Jugendförd. + 2.000 € Investitionszuschuss) 
Sportverein Eschbach e.V   4.000 € (2.500 € Jugendförd. + 1.500 € Investitionszuschuss) 
Sportverein Gurtweil     3.500 € (1.500 € Jugendförd. + 2.000 € Investitionszuschuss) 
Sportverein Krenkingen 1950 e.V.  3.500 € (1.000 € Jugendförd. + 2.500 € Investitionszuschuss) 
VfB Waldshut 1910 e.V   5.000 € (2.000 € Jugendförd. + 3.000 € Investitionszuschuss) 
 
Summe    20.500 € 
 
 
 
Anlage 1: Investitionsplanung Fußballvereine 23+24 


